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Frau  
Christine Kiesenhofer   
Bäckergasse 20 b  
2124 Kreuzstetten 
 

Werner Amon 

 Volksanwalt 

Sachbearbeiter/-in: 

MR Mag. Katharina Summer 

Geschäftszahl: 

2021-0.915.891 (VA/NÖ-BT/B-1) 

Datum: 

17.01.2022 

 

Sehr geehrte Frau Kiesenhofer! 

Ich bestätige den Eingang Ihrer E-Mail vom 13. Jänner d.J. 

In der Sache darf ich auf die Zuständigkeit der Volksanwaltschaft verweisen: Aufgabe der Volks-

anwaltschaft ist die Kontrolle der Verwaltung, auf Basis der geltenden Gesetze. 

Im gegenständlichen Fall ist die Aufsichtsbehörde, wie in meinem Schreiben vom 12. Jänner d.J. 

ausgeführt, ihrer gesetzlichen Verpflichtung zur Gebarungskontrolle, wie in Art. 119a Abs.2 B-VG 

ausgeführt, nachgekommen und hat den Eingang der gegenständlichen € 400.000 in die Ge-

meindefinanzen zweifelsfrei festgestellt. 

Hinsichtlich der Vorgangsweise trifft das Bundesverfassungsgesetz jedoch keine Festlegung. Wie 

bereits in meinem Schreiben vom 12. Jänner d.J ausgeführt, ist die Aufsichtsbehörde auch durch 

die NÖ Gemeindeordnung 1973 nicht verpflichtet der Frage nachzugehen, was mit dem einge-

nommenen Geld passiert ist. 

Mangels Rechtsgrundlage ist es mir damit nicht möglich, von der Aufsichtsbehörde weitere Schrit-

te zu fordern. 

Befürchten Sie ein strafrechtswidriges Vorgehen der Gemeinde, steht es Ihnen, frei Anzeige bei 

der Staatsanwaltschaft (auch anonym) zu erstatten. In weiterer Folge hat die Staatsanwaltschaft 

zu erheben, ob der von Ihnen angezeigte Sachverhalt ein strafbares Verhalten von Gemeindeor-

ganen vermuten lässt und ein Strafverfahren einzuleiten ist. 
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Seitens der Volksanwaltschaft können jedoch aufgrund der bestehenden Sach- und Rechtslage 

keine weiteren Veranlassungen getroffen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

I.A. Dr. Michael Mauerer e.h.  
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